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Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verfügung i.S. Gebundenerklärung und Ausgabenbewilligung von Fr. 1 650 000 für ein 

Einzelobjekt (Ersatz der Schutz- und Leittechnik im Unterwerk Wülflingen) zulasten der 

Sammelposition Objekt-Nr. 710310 Verteilung Elektrizität 

 

 

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe verfügt: 

 

1. Die Aufwendungen im Betrag von Fr. 1 650 000 für ein Einzelobjekt – Ersatz der Schutz- und 

Leittechnik im Unterwerk Wülflingen – im Bereich Verteilung Elektrizität werden gemäss Art. 22 

Abs. 1 Lit. c Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt (VVFH) i.V.m. den Budgets der be-

treffenden Jahre gestützt auf § 5 Gemeindeverordnung sowie Art. 3 Abs. 1 Verordnung über 

die Abgabe von Elektrizität als gebundene Ausgaben im Sinne von § 103 Abs. 1 Gemeinde-

gesetz bezeichnet und zulasten der Investitionsrechnung der Produktegruppe Stadtwerk Win-

terthur, Sammelposition Objekt-Nr. 710310 Verteilung Elektrizität, bewilligt. 

 

2. Die Ausgabenbewilligung richtet sich nach Massgabe der mit den Jahresbudgets bewilligten 

Gesamtbeträge in der Sammelposition Objekt-Nr. 710310 Verteilung Elektrizität. Stadtwerk 

Winterthur führt dazu ein separates Controlling. 

 

3. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die Ziffer 1 des Dispositivs mit Rechtsmittelbelehrung 

(Stimmrechtsrekurs) amtlich zu publizieren. 
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4. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Finanzamt Investitionsrechnung, Finanz-

kontrolle, Stadtkanzlei (zur amtlichen Publikation) und Stadtwerk Winterthur. 

 

 

 

Der Departementsvorsteher 
  

 
 
 
Stefan Fritschi, Stadtrat 
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Begründung: 

1 Ausgangslage 

Stadtwerk Winterthur ist verantwortlich für eine sichere und kostengünstige Versorgung der 
Winterthurer Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Strom. Hierzu werden das Ver-
teilnetz und die Anlagen (Unterwerke, Trafostationen, Verteilkästen) sowie die dazugehörigen 
Auslese- und Überwachungsinstrumente erstellt, unterhalten und bei Bedarf erneuert. 

Die höchsten Kosten generiert dabei der Unterhalt und Ausbau des Stromverteilnetzes. Das 
Verteilnetz ist über 1000 Kilometer lang; davon werden jährlich rund 17 Kilometer erneuert 
(exkl. Kabelanalgen der öffentlichen Beleuchtung). 

Der Ersatz von Stromleitungen wird anhand einer GIS1-basierten Instandhaltungsstrategie vor-
genommen. Dabei werden u.a. Alter und Materialqualität berücksichtigt. Zudem beeinflussen 
neue Wohnüberbauungen, höhere Leistungsanforderungen der Industrie und der Anschluss 
von neuen Fotovoltaikanlagen den Ausbau des Verteilnetzes. Ziel ist es, bei Bauvorhaben 
innerhalb der Stadt möglichst koordiniert vorzugehen und gemeinsam mit den Arbeiten des 
Tiefbauamtes (Kanalisation, Strassenbau) auch die Werkleitungen von Stadtwerk Winterthur zu 
ersetzen. Damit können die Baukosten gesenkt und die Emissionen (Baulärm, Verkehrs-
behinderungen) für die Bevölkerung minimiert werden. 

Dieses Einzelobjekt in der Sammelposition stellt ein einzelnes Vorhaben im Bereich Elektrizität 
dar. 

Unterwerk Wülflingen 

Das Unterwerk Wülflingen wurde im Rahmen des Spannungsumbaus von 50 000 auf 
110 000 Volt als drittes Unterwerk gebaut und im Jahr 2005 in Betrieb genommen. Es versorgt 
rund 17 000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie das Gewerbe von Wülflingen mit Elektrizität. 

Leit- und Schutztechnik Unterwerk Wülflingen 

Die Leittechnik bzw. das Anlagenleitsystem dient der Bedienung, Steuerung und Überwachung 
des gesamten Unterwerks und als Schnittstelle ist es für den beidseitigen Datenaustausch und 
zur Fernüberwachung bzw. Fernsteuerung mit dem zentralen Netzleitsystem von Stadtwerk 
Winterthur verbunden. Das Anlagenleitsystem ist zudem mit der Schutztechnik (Schutzgeräte, 
Steuergeräte und Kombigeräte) verbunden, um alle Meldungen von und zu den Schaltanlagen 
sowie den Hilfsbetrieben zu übertragen. 

Die Schutztechnik befindet sich in den einzelnen Hoch- und Mittelspannungsfeldern. Die 
Schutzgeräte schützen die Anlagen und Leitungen vor Überlast und den Folgen von Kurz-
schlüssen. Die Kombigeräte dienen nebst dem Schutz auch der Steuerung und Überwachung 
der Schaltanlagen. 

Ersatz des Anlagenleitsystems und der Schutztechnik (Ende der Lebensdauer) und Umsetzung 
von neuen technischen Anforderungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

Während die Hoch- und Mittelspannungsanlagen des Unterwerks auf eine Lebensdauer von 
40 Jahren ausgelegt sind, erreichen das Anlagenleitsystem und die Schutztechnik bereits nach 
15 bis 20 Jahren das Ende der zu erwartenden Lebensdauer. Daher müssen diese in den kom-
menden Jahren ersetzt werden. Im Rahmen dieses Projekts werden des Weiteren auch die 
neuen gesetzlichen Vorgaben zum Schutz kritischer Infrastruktur gemäss IKT2-Minimalstandard 
im Bereich IT/OT3-Sicherheit berücksichtigt und umgesetzt. 

                                                
1 Geografisches Informationssystem, in dem alle Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) verzeichnet sind. 

2 Informations- und Kommunikationstechnologie 

3 Operational Technology (OT) steht für den Einsatz von Hard- und Software bei der Steuerung von Anlagen. 
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2 Gebundenheit 

Gemäss § 103 Absatz 1 Gemeindegesetz4 gelten Ausgaben als gebunden, wenn die Gemeinde 
durch einen Rechtssatz, durch einen Entscheid eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde 
oder durch einen früheren Beschluss der zuständigen Organe oder Behörden zu ihrer Vor-
nahme verpflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum 
bleibt. 

Vorgabe durch übergeordnetes Recht 

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung5 ist die Gemeinde verpflichtet, ihre Sachwerte laufend so zu 
unterhalten, dass ihre Substanz und Gebrauchsfähigkeit erhalten bleiben und keine  
Personen-, Sach- oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhaltspflicht zählen auch Anpassungen 
an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der Technik sowie die Erfüllung von gesetzli-
chen Auflagen und Vorschriften. 

Artikel 5 Stromversorgungsgesetz6 besagt, dass die Kantone auf ihrem Gebiet die jeweiligen 
Netzbetreiber benennen. Gestützt auf § 8a EnerG7 und dem damit verbundenen Beschluss des 
Regierungsrates8 des Kantons Zürich vom 20. Februar 2013 i.V.m. Artikel 3 Abschnitt 1 Ver-
ordnung über die Abgabe von Elektrizität9 ist Stadtwerk Winterthur auf dem Winterthurer Stadt-
gebiet der verantwortliche Netzbetreiber. Der verantwortliche Netzbetreiber ist verpflichtet, ein 
sicheres, leistungsfähiges und effizientes Stromnetz in seinem Netzgebiet zu gewährleisten 
(Art. 8 Abs. 1 Lit. a StromVG). 

Artikel 8a i.V.m. Artikel 31e Stromversorgungsverordnung10 schreibt dem verantwortlichen 
Netzbetreiber vor, dass 80 Prozent der Messeinrichtungen für Elektrizität (Stromzähler) per 
Ende 2027 durch Smart Meter (intelligente Messgeräte) ersetzt werden müssen. 

Örtliche, sachliche und zeitliche Gebundenheit 

Stadtwerk Winterthur ist als Netzbetreiber verpflichtet, in seinem Netzgebiet alle Endverbrau-
chenden innerhalb der Bauzone und ganzjährig bewohnte Liegenschaften und Siedlungen aus-
serhalb der Bauzone an das Elektrizitätsnetz anzuschliessen. Weiter müssen alle Produktions-
anlagen (z.B. Fotovoltaikanlagen) an das Elektrizitätsnetz angeschlossen werden. Damit ein-
hergehend ist die Verpflichtung, ein sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz gemäss den 
geltenden technischen Standards zu gewährleisten. Dies bedingt, das Stromnetz und die damit 
verbundenen Anlagen laufend zu erneuern, auszubauen und zu unterhalten. Die Versorgungs-
sicherheit sowie die allgemeine Sicherheit müssen jederzeit gewährleistet sein, was die Funk-
tionsfähigkeit aller Netzkomponenten erfordert. Der zeitliche Spielraum für die einzelnen Pro-
jekte ist durch die notwendige Einhaltung der langjährigen Erneuerungszyklen sowie gesetzli-
chen Fristvorgaben und die typischerweise vorhandenen Abhängigkeiten zu Bauvorhaben 
Dritter (Strassen- und Leitungssanierungen) sehr beschränkt. 

Um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen und die Rahmenbedingungen einzuhalten, ist Stadt-
werk Winterthur dafür besorgt, dass die Anlagenleitsysteme und die Schutztechnik nach Ablauf 
ihrer Lebensdauer ersetzt und wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. 

                                                
4 Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1) 

5 Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG; LS 131.11) 

6 Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23. März 2007 (Stromversorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7) 

7 Energiegesetz vom 19. Juni 1983 (EnerG; LS 730.1) 

8 Vgl. «168. Zuteilung der Stromnetzgebiete nach § 8a des Energiegesetzes» Regierungsratsbeschluss vom 20. Februar 2013 
(RRB-Nr. 168/2013) 

9 Verordnung über die Abgabe von Elektrizität vom 27. Juni 2011 (VAE; SRS 7.6-5) 

10 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV; SR 734.71) 
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In den Unterwerken müssen funktionierende und betriebssichere Anlagenleitsysteme vorhan-
den sein, um diese während 24 Stunden und an 365 Tagen im Jahr zu steuern und zu über-
wachen. Die von fern oder lokal gesteuerten Schalthandlungen, die Behebung von Störungen 
sowie die rasche Wiederherstellung der Versorgung bei Stromausfällen erfordern den Einsatz 
eines funktionsfähigen Anlagenleitsystems im Unterwerk. Für die Betriebs- und Personen-
sicherheit muss die Schutztechnik einwandfrei funktionsfähig sein. Dies ermöglicht es, die 
Systeme in Störfällen sicher und zuverlässig auszuschalten, um Sach- und Personenschäden 
zu verhindern oder zu minimieren. Der Ersatz des Anlagenleitsystems und der Schutztechnik 
wurde in den vergangenen Jahren bewusst auf die maximale Lebensdauer der Systeme hin-
ausgezögert, um damit den erwarteten technologischen Entwicklungen Rechnung tragen zu 
können. 

Das bestehende örtlich gebundene Anlagenleitsystem sowie die Schutztechnik haben das Ende 
ihrer Lebensdauer erreicht. Von Herstellerseite werden das Anlagenleitsystem und die Schutz-
technik nicht mehr hergestellt, womit künftig Ersatzteile nicht mehr oder nur zu sehr hohen 
Preisen eingekauft werden können. Überdies finden sich kaum mehr Unternehmen, die Stadt-
werk Winterthur bei der Wartung dieser Systeme unterstützen könnten. Ein Ersatz des Anlagen-
leitsystems und der Schutztechnik ist jetzt deshalb angezeigt. 

Aus vorstehend genannten Gründen besteht somit weder in örtlicher noch in sachlicher oder 
zeitlicher Hinsicht erheblicher Ermessensspielraum. 

3 Ausgabebewilligung 

Bei der Sammelposition Objekt-Nr. 710310 Verteilung Elektrizität handelt es sich um eine ge-
bundene Sammelposition gemäss Artikel 13a Absatz 2 Litera c Verordnung über den Finanz-
haushalt11. Darin dürfen Einzelobjekte bis zwei Millionen Franken eingestellt werden, bis der 
Gesamtbetrag der Sammelposition erreicht ist. Die Bewilligung und Gebundenerklärung erfolgt 
gemäss Artikel 22 Absatz 1 Litera c Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt (VVFH)12 
durch das zuständige Departement bzw. weiter untergeordnete Stellen. 

Die vom Departement delegierten Kompetenzen zur Bewilligung von Einzelobjekten aus 
Sammelpositionen sind in der Kompetenzordnung des Departements Technische Betriebe vom 
1. Januar 2022 i.V.m den Finanzkompetenzen von Stadtwerk Winterthur vom 1. Oktober 2023 
geregelt. Hiernach sind Einzelobjekte bis 400 000 Franken durch die jeweiligen Bereichsleiten-
den, bis 800 000 Franken durch den Direktor von Stadtwerk Winterthur zu bewilligen. Ab 
800 000 Franken obliegt die Bewilligung dem Vorsteher DTB. 

Stadtwerk Winterthur führt ein separates Controlling, um sicherzustellen, dass keine Sammel-
positionen überschritten werden. Nach Projektabschluss wird eine Kreditabrechnung vorge-
nommen. 

4 Amtliche Publikation 

Gemäss Artikel 28 Absatz 2 Verordnung über den Finanzhaushalt sind Beschlüsse über die 
Bewilligung gebundener Ausgaben von einmalig über eine Million Franken und von jährlich 
wiederkehrend über 250 000 Franken mit Rechtsmittelbelehrung amtlich zu publizieren. Gegen 
die vorliegende Gebundenerklärung kann somit gestützt auf § 11 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 
Litera c Verwaltungsrechtspflegegesetz13 innert fünf Tagen seit der Publikation Rekurs in 
Stimmrechtssachen wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte beim Be-
zirksrat Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, erhoben werden. 

                                                
11 Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 31. Oktober 2005 (SRS 6.1-1) 

12 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom 8. Dezember 2021 (VVFH; SRS 6.1-1.1) 

13 Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959 (VRG; LS 175.2) 


